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Verfahrensvermerke
1. Aufstellungsbeschluss
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Spreenhagen hat in ihrer Sitzung vom
14.03.2022 die Beschlüsse zur 2. Änderung (Gebiet östlich Artur-Becker-Ring)
und die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes (Alt Hartmannsdorfer - Straße)
gefasst. Beide Änderungsbereiche werden in der Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans integriert. Der Beschluss zur Beteiligung der
Öffentlichkeit des Flächennutzungsplans ist in der Sitzung am …………………
gefasst. Der Beschluss ist am __.__._____ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Spreenhagen, den __.__._____ ...............................................
Sascha Sefeloge
Amtsdirektor

2. Abwägungsbeschluss
Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit vorgetragenen Anregungen
sowie die Stellungnahmen der beteiligten Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange wurden von der Gemeindevertretung in öffentlicher
Sitzung am __.__._____ und abschließend am ………………………… beraten und
abgewogen. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Spreenhagen, den __.__._____                                        ......………………………………..
Sascha Sefeloge
Amtsdirektor

3. Feststellungsbeschluss
Die Gemeinde Spreenhagen hat den Flächennutzungsplan (Stand __.__._____)
mit ihrer Sitzung am __.__._____ festgestellt.

Spreenhagen, den __.__._____                                       ..........……………………………..
Sascha Sefeloge
Amtsdirektor

4. Genehmigung
Die höhere Verwaltungsbehörde hat den Flächennutzungsplan für die
Gemeinde Spreenhagen (Stand __.__._____) am __.__._____ genehmigt.

Beeskow, den __.__._____                                               ................……………………….
Höhere Verwaltungsbehörde

5. Ausfertigung
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Flächennutzungsplans Spreenhagen mit
dem hierzu ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung vom__.__._____
übereinstimmt. Der Flächennutzungsplan mit  Begründung und Umweltbericht
wird hiermit ausgefertigt.

Spreenhagen, den __.__._____                                       ……………….......………………..
Sascha Sefeloge
Amtsdirektor

6. Öffentliche Bekanntmachung und Inkrafttreten
Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle,
bei der der Flächennutzungsplan zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird,
sind am __.__._____ ortsüblich bekanntgemacht worden. In der
Bekanntmachung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB)
hingewiesen worden.
Mit Bekanntmachung tritt der Flächennutzungsplan Spreenhagen in Kraft.

Spreenhagen, den __.__._____                                     ….........……………………………..
Sascha Sefeloge,
Amtsdirektor

HOCHWASSER MIT NIEDRIGER WAHRSCHEINLICHKEIT
(HQextrem)
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Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung
des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember
1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
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